
5. Boiblntt . Beibla.tt zu'!' Pal'lnmentskorres;pondenz: 4.Juli 1951. 

Anfrage 

der Abgc Dr. Z e.o h n c r 1 Dr~N c u g 0 b n u er, DreH äu s 1 m'a, y e r 1 

11 1 d m n y er, Z e c h t 1 u-l1d Gonos sen 

on den Bundesminister für Ulltorricht 

'ITcgen Bezugskürzungen bei ka.-tholischen Religionslehrern fii:t" kil"Qhlicho 

Zwecke. 

-------

Der Natj,onalrat hat am 13a Juli1949 ein Gesetz beschlossen, durch das 

der Religionsuutcrrioht zum Pfllohtgcgenstal1d an .chlor Reihe von. öffont .... 

lic!1on und mit dom Öffcntlichkeiisrocht ausgestatteten SQhulen erkli:irt 

\7Urde und dur~h dns die Kosten.des Religionsunterrichtes, das hclsst die 

Entlohnung der Religiol1s1ehrer, dem Bund auferlegt wurden; die Entlohnung für 

clea Religiollsunterricht richtet solch no.oh dOll BesoldwlgsVOl'schriftell 

fUrdio entspreohcnden Lehrergruppen. 

Nml haben die Autoritäten der katholischen Kirche etuas cil1gefUhrt, 

\1asdom Geist dieses Gesetzes uidcrsprieht~ Katholischen Religionslehrern 

wird ein unter Umständen beträchtlichel.' 'feil dessen, was sie vom BUlld für 

ihre Arbeitslei$tung orhaltcn,entzoßen·- "Wenn auch vielleioht die Form 

gcuählt '!Jordan sein mn.g, die Leistungenkirchlich~r Stellen nn sie zu 

kürzen ., und diese Beträge "\lcrden dp,zu v~r\1endet, Um anderen kirchlichen 

Funktionären Geldzuwcndungen zu machen. Es knr.n na.türlich vorkommcll, da.ss 

c!neillfacher Katechet, . der viele Religionsstunden erteilt, llUS' diesem 

Titel cehr verdient als ein Don1terr; da.s kann aber die ~irehiiohcn Behörden 

nicht dtlzu berechtigen, do~ljcnigen, der vom Bund für seine Arbeit out lohnt 

td.M; sei CS- direkt,nämlieh durch die Verpflichtung zur Abfuhr erhaltener 

Beträgc;selcs indirekt, nämlich durch lilirzung seillcs anderen für die 

E1t:fUlIW1g seiner sonstigen kirchl:i:cllen .Amtspflichtengclührcnden Entgelts, 

Bur Bezahlung Dritter heranzuziehen 0 

Als der Nationalrat die Entlohnung des RcligionsunterrichtG 8-_besehloss 

hnt er nicht die Jl.bsi-cht gehabt; dadurch die Bezüge der nicht im Sohul""" 

dicltSt stehcl1dell Se91sorgegcistlichkei t zu erhöhen ... 

Duroh di-eso Praxis der ko.tholischen Kirchenbehördfmuird t\us Geldern, 

die der Bund lW~eh don W~llen des Gesetzgebers zur Bezahlung des Rcligions-

j6. 
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ulltarrichtcs an dia Rcligionslc:hrcl'nusgibt f praktisch eille Kongrua., d::l.S 

heisst eine BezAhlung anderor kirchlicher Funktionäre aus Bundcsnittcln, 

geschaffen; dadurch wird oft auch eine sözinl nicht gerechtfertigte.·. 

Einkollll4cnsverteilung herbeigeführt, weil nicht übcrsehcll wernen durf, 

dass ein. stnrk beschäftigter Religionslehrer betl:'ächtlich höherc Auf\1cn:'­

dungcnfürseincn Haushalt und fürslch selbst zu machcn ha.t 0.1$ al1dere 

·kirchliche Funktionäre. 

Vor weiteren goset~lichen Mnssnahmonzur Abhilfe dic.sesMissbrauches . . 

ist eino gonaue Kenntnis des Sachverhaltes nö~~g. 
, 

Die Gefertigtem richten daher an den Bundesminister für Unterrioht 

die 

A n fra' ge : 

Sind Sie bereit,. unverzü~lich erheben zu la.ssen,' wi~ in dell einzelnen 
. . x b~ . 

Di5zcsen der ka.tholischen Kirche il,l vsterreieh die Bezüge . dorEl1t-

lohnung,des Roligionsunterrichtesaussehen, bzw .. wie die Eil1tühr\mg 

direkter oder indirekter Abgaben der Religionslehro~ zu G:unstell der 

Kirche gehanqhnbt wird? 
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